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Anhang F
zu den Richtlinien der Synode bezüglich den Verfahren der Wahl, der Anstellung, der Aufnahme in den Kirchendienst, sowie der Ordination einer Amtsträgerperson[footnoteRef:2]  [2:  Wichtiger Hinweis: Das vorliegende Dokument ist eine Arbeitsvorlage für die Erstellung eines Vertrags zwischen einer Kirchgemeinde der ERKF und einer Amtsträgerperson über deren Dienstverhältnis. Aufgrund des Subsidiaritäts-Prinzips (Kirchenverfassung, Art. 15 und 17) obliegt es dem Kirchgemeinderat, die rechtlichen Abklärungen zum Inhalt jeder Ziffer vorzunehmen. Das vorliegende Dokument wird nur als Arbeitsdokument abgegeben, und die Kantonalkirche kann nicht für die Inhalte der Vereinbarung verantwortlich gemacht werden. ] 

(detaillierter Vertrag)

zwischen

 der reformierten Kirchgemeinde XY (hiernach: die Arbeitgeberin) 

und 

[Vorname] [Name], Pfarrerin (hiernach: der/die Arbeitnehmerin) 



Aufgrund der am DATUM erfolgten Wahl durch die Kirchgemeindeversammlung und auf Antrag des Kirchgemeinderats regeln die Parteien gemäss der Kirchenordnung (hiernach: KO) die Modalitäten des Vertrags wie folgt: 



1. Stellung [footnoteRef:3] 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 2.1 [3:  Die Angaben in den Kommentaren sind Verweise auf die Richtlinien der Synode (RL‑Sy) zum Vertrag über das Dienst- und Anstellungsverhältnis bei Amtsträgerpersonen der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (ERKF) https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.4 . Dieses Dokument ist auf der Website der Kantonalkirche verfügbar. Die Verweise sollen den Vergleich zwischen der Vereinbarung und den Richtlinien erleichtern. ] 

Der/Die Arbeitnehmerin steht im Dienste der reformierten Kirchgemeinde XY, und bekleidet als Amtsträgerin die Funktion eines Gemeindepfarrers./einer Gemeindepfarrerin. 

2. Zusammenarbeit	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.1
Der/Die Arbeitnehmerin legt gegenüber dem Kirchgemeinderat und der Kirchgemeindeversammlung Rechenschaft über seine/ihre Tätigkeiten ab. 
Der/Die Arbeitnehmerin legt Wert auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitenden der Kirchgemeinde und nimmt aktiv teil an der Koordinierung der Tätigkeiten der Ämter (KO 176). 
Der Kirchgemeinderat verpflichtet sich dazu, mit dem/der Arbeitnehmerin zusammenzuarbeiten, ihn/sie in den anvertrauten Aufgaben zu unterstützen (KO 92) und mit ihm/ihr in regelmässigen Abständen gewissenhaft vorbereitete und protokollierte Standortgespräche zu führen (KO 98.5). 

3. Aufgabenbereich	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 2.2
Die Aufgaben sind in einem separaten, ebenfalls unterzeichneten Pflichtenheft festgehalten, in welchem auch die Aufgabenteilung unter den verschiedenen Mitarbeitenden der Kirchgemeinde geregelt ist. Das Pflichtenheft bildet ebenfalls einen integrierenden Bestandteil des Vertrags (KO 169). Bei Bedarf kann die Stellenbeschreibung nach beidseitiger Absprache angepasst werden. 

4. Beginn und Ende des Dienstverhältnisses	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 1.1.1
Der vorliegende Vertrag wird für eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Bei einer Wiederwahl verlängert sich dieser zu den gleichen Bedingungen für weitere fünf Jahre.

[bookmark: _Hlk157170331]Die Parteien vereinbaren, dass der Vertrag gestützt auf Art. 98 Abs. 3 der Kirchenordnung unter Einhaltung einer Frist von ... auf das Ende eines Monats gekündigt werden kann.

5. Arbeitszeit und Überstunden	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.11-12
Für ein 100-Prozent-Pensum beträgt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 42 Stunden (d.h. 21 Stunden bei einem 50-Prozent-Pensum, 31 Stunden und 30 Minuten bei einem 75-Prozent-Pensum). Der/Die Arbeitnehmerin ist für ein 100-Prozent-Pensum angestellt. Der/Die Arbeitnehmerin teilt die Arbeitszeit im Rahmen der Stellenbeschreibung entsprechend dem Arbeitsanfall ein (KO 167). Überstunden werden nicht vergütet. Sie können jedoch in weniger arbeitsaufwändigen Zeiten kompensiert werden. 
Es gilt der Grundsatz, dass mit einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent keine Überstunden zu leisten sind. Für den Fall, dass dennoch ausnahmsweise Überstunden anfallen, sind diese so rasch wie möglich in weniger arbeitsaufwändigen Zeiten zu kompensieren, spätestens aber bis zum 31. März des Folgejahrs. 
Sollten wegen ausserordentlichem Arbeitsanfall mehr als 42 zu kompensierende Überstunden entstehen (bzw. mehr als 21 oder 31.5, entsprechend dem Arbeitspensum) oder nicht alle Überstunden bis zum 31. März des Folgejahrs kompensiert werden können, ist der Kirchgemeinderat umgehend schriftlich zu informieren, damit Massnahmen getroffen werden können, die es erlauben, die Überstunden innerhalb angemessener Frist zu kompensieren. Eine Vergütung von Überstunden bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

6. Sorgfaltspflicht, Treuepflicht und Schweigepflicht 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.9
Der/Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, die anvertrauten Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen, sowie die berechtigten Interessen der Kirchgemeinde sowie der Kantonalkirche zu wahren. 
Schweigepflicht: Der/Die Arbeitnehmerin untersteht dem Amtsgeheimnis im Sinne des Artikels 320 des schweizerischen Strafgesetzbuchs sowie dem Berufsgeheimnis im Sinne des Artikels 321 des schweizerischen Strafgesetzbuchs. 

7. Berufliche Weiterbildung 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.6
Die Arbeitgeberin unterstützt die berufliche Weiterbildung. Der Kirchgemeinderat legt die Weiterbildung im Gespräch mit dem/der Arbeitnehmerin und unter Berücksichtigung der Interessen der Kirche fest (KO 168.2 + kantonale Richtlinie «Amtsträger: Kostenverteiler Aus-, Weiterbildung»).

8. Besoldung 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.22
Der monatliche Bruttolohn des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin per DATUM wird anhand der allgemeinen Gehaltstabelle für das Staatspersonal des Kantons Freiburg auf die Klasse XY, Gehaltsstufe XY (monatlich CHF XY brutto für ein 100-Prozent-Pensum) festgesetzt. 
Der 13. Monatslohn, die Kinderzulagen der Arbeitgeberin, die Teuerung, sowie die Abzüge für die Sozialversicherungen AHV, lV, ALK werden analog zu den Bestimmungen gehandhabt, die für das Staatspersonal des Kantons Freiburg gelten. 
[bookmark: a_ici]
9. Fortzahlung des Gehalts bei Krankheit oder Unfall 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.24
Der/die Arbeitnehmer/in ist im Rahmen einer Kollektiv-Krankentaggeldversicherung versichert. Das im Rahmen des Vertrags zugesicherte Taggeld beträgt 80 Prozent des AHV-pflichtigen Lohns, und die maximale Leistungsdauer beträgt 730 Tage. Des Weiteren besteht für den/die Arbeitnehmer/in eine Unfalltaggeldversicherung im gleichen Umfang. 
Die Leistungen bei Krankheit, resp. Unfall ergeben sich aus dem Reglement der betreffenden Versicherung. 
Übersteigt die Arbeitsverhinderung eine Dauer von 24 Monaten, so fällt die kollektive Krankentaggeldversicherung, resp. die kollektive Unfalltaggeldversicherung weg. 
Aufteilung der Prämien: 50 Prozent zu Lasten der Arbeitgeberin, 50 Prozent zu Lasten des Arbeitnehmers./der Arbeitnehmerin. 
Die Krankenversicherung (Krankenkasse) ist Sache des Arbeitnehmers./der Arbeitnehmerin. 

10. Mutterschaftsversicherung, Militärdienst, Zivilschutz 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.15
Die geltenden Regeln stützen sich auf die Bestimmungen der Erwerbsersatzordnung (EO). Diese bieten eine vertretbare Entschädigung bei Erwerbsausfall wegen Militärdienst oder Mutterschaft (siehe www.ahv-iv.ch). Es gelten die Bestimmungen des Obligationenrechts. 

11. Berufliche Vorsorge 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.28
Die berufliche Vorsorge richtet sich nach dem Reglement der Pensionskasse (NAME DER PENSIONSKASSE).
Aufteilung der Prämien: 50 Prozent zu Lasten der Arbeitgeberin, 50 Prozent zu Lasten des Arbeitnehmers./der Arbeitnehmerin. 

12. Arbeitsfreie Tage ohne Lohnabzug 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.18
Der/Die Arbeitnehmerin hat grundsätzlich Anrecht auf die gesetzlichen Feiertage, die im NAME DES BEZIRKS des Kantons Freiburg gelten. Gegebenenfalls können diese Tage kompensiert werden. 
In Bezug auf die bezahlten Absenzen (bei Hochzeit, Geburt eines Kindes, Todesfall in der Familie, usw.) gelten die für das Staatspersonal des Kantons Freiburg anwendbaren Bestimmungen sinngemäss. 

13. Ferien 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.19
Ferienanspruch pro ganzes Kalenderjahr (Stand 20XX): 
· 25 Tage bis und mit dem 49. Altersjahr 
· 28 Tage vom 50. bis und mit dem 57. Altersjahr 
· 30 Tage ab dem 58. Altersjahr 
Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalenderjahrs, so berechnet sich der Ferienanspruch des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin anteilsmässig. Eine allfällige Kürzung des Ferienanspruch gemäss Artikel 329b des Obligationenrechts bliebt vorbehalten. 
Die Daten der Ferien werden in Absprache mit dem Kirchgemeinderat festgelegt. 

14. Entschädigungen von Dritten für spezielle Leistungen 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.32-34
Sämtliche Honorare oder Entschädigungen von Dritten für Leistungen, welche der/die Arbeitnehmerin im Rahmen seiner/ihrer Aufgaben oder seines/ihres Pflichtenhefts erbringt, gehen vollumfänglich an die Kirchgemeinde. 

15. Arbeitsplatz, Betriebskosten des Pfarramts 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.29-30
Die Arbeitgeberin stellt dem/der Arbeitnehmerin einen Arbeitsplatz und ein Arbeitsumfeld zu Verfügung, die in Anbetracht der verschiedenen Aufgaben angemessen sind (Arbeitsräume, Mobiliar, aktuelle Büroinformatik). Die Vertragsparteien können eine Pauschalentschädigung für die Miete von Räumlichkeiten, von Mobiliar und/oder angemessenen Arbeitsmitteln vereinbaren. 
Die detaillierten Bestimmungen über die Betriebskostenentschädigung für das Pfarramt sind der vorliegenden Vereinbarung angehängt. 

16. Auflösung des Dienstverhältnisses 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 1.1.1
Für eine Auflösung des Dienstverhältnisses gelten die Bestimmungen von Artikel 98 der Kirchenordnung. 

17. Wegzeit und Wegkosten 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 3.13
Die Wegzeit zwischen dem Wohnort und einem Arbeitsort (und umgekehrt), sowie die entsprechenden Wegkosten gehen zu Lasten des Arbeitnehmers./der Arbeitnehmerin. Die Wegzeit zwischen zwei Arbeitsorten innerhalb eines gleichen Arbeitstags sind Bestandteil der Arbeitszeit. 

18. Spesen 	Comment by Jolande Roh:  Richtlinien der Synode - 3.31
Als Spesenvergütung wird ein jährlicher Betrag von Fr. BETRAG vereinbart, der in zwei Raten ausbezahlt wird. Diese Vergütung umfasst: 
· die Kommunikationsmittel und die EDV, 
· die Wegkosten im Rahmen der Ausübung des Pfarramts, 
· WEITERE KOSTEN, DIE HIER AUFZUFÜHREN SIND. 


19. Gerichtsstand 	Comment by Jolande Roh: Richtlinien der Synode - 4
Der Gerichtsstand ist der Sitz der Kantonalkirche. 
Als Amtsperson, die schon in der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg tätig ist, benötigt VORNAME UND NAME DER AMTSPERSON für die Erneuerung des bestehenden Dienstverhältnisses nur das Wahlbestätigungsschreiben des Synodalrats, welches am DATUM erstellt worden ist und dem vorliegenden Vertrag angehängt ist. (KO 143.9) 


Der vorliegende Vertrag wird in drei Exemplaren (Kirchgemeinde/Amtsträgerperson/Synodalrat) ausgefertigt und tritt am DATUM in Kraft. 

Für den Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde NAME DER KIRCHGEMEINDE: 


	Der/Die Präsidentin 	Der/Die Sekretärin 




Der/Die Amtsträgerin in der Funktion eines Gemeindepfarrers:/einer Gemeindepfarrerin: 





Ort und Datum: 



Anhänge, welche integrierende Bestandteile dieses Vertrags bilden: 
· Kirchenverfassung und Kirchenordnung der ERKF 
· Richtlinien der Synode bezüglich den Verfahren der Wahl, der Anstellung, der Aufnahme in den Kirchendienst, sowie der Ordination einer Amtsträgerperson – https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.3 
· Richtlinien der Synode zum Vertrag über das Dienst- und Anstellungsverhältnis bei Amtsträgerpersonen der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (ERKF) - https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.4 
· Wortlaut des gegenseitigen Versprechens zwischen der ERKF und den zum Pfarramt, respektive dem diakonischen Amt ordinierten oder in den Kirchendienst aufgenommenen Personen gemäss Kirchenordnung (KO) Art. 121.4 – https://www.ref-fr.ch/rechtstext/3.8.3.1 
· Wahlbestätigungsschreiben des Synodalrats 
· Anhang, der die Betriebskostenentschädigung regelt 
· Reglement der Pensionskasse 
· Stellenbeschrieb und Pflichtenheft 
· Broschüre «Sexuelle Belästigung und sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche» 
https://www.ref-fr.ch/dok/21 




